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Deutsche Gesetze schützen auch Frauen fremder Kulturen 
 
(I)NTACT unterstützt CSU-Stadträtin 
 
Beschnittene und zugenähte (infibulierte) Frauen dürfen nach der Geburt eines Kindes in 
deutschen Kliniken nicht wieder über das medizinisch notwendige Maß hinaus zugenäht 
(reinfibuliert) werden.  Es ist unakzeptabel, dass menschenrechtswidrige soziale Zwänge und 
Gepflogenheiten anderer Kulturen und Traditionen in Deutschland gebilligt und sogar bei uns 
durchgeführt werden sollen. Es handelt sich bei den erwähnten Praktiken eindeutig um 
Körperverletzungen, die bei uns unter Strafe stehen. Dies ist der Standpunkt von (I)NTACT 
zur derzeitigen Kontroverse um die Praktiken einer Münchner Frauenklinik. 
 
Laut einer Meldung der Süddeutschen Zeitung vom 23. Februar 2005 ist die Frauenklinik 
Innenstadt der Universität München in die Kritik geraten. Sie habe auf Nachfrage die Auskunft 
gegeben, dass beschnittene Frauen auf Wunsch nach der Geburt wieder zugenäht würden.  
CSU-Stadträtin Elisabeth Schmucker habe deshalb nun Sozialministerin Christa Stewens 
(CSU) gebeten, im Rahmen ihrer Fachaufsicht über die Kliniken, das erneute Zunähen zu 
verbieten. (I)NTACT begrüßt diesen Vorstoß der CSU-Stadträtin Elisabeth Schmucker. 
 
Dem Verein (I)NTACT ist schon seit langem bekannt, was nun in München ans Tageslicht 
kommt: Dass auch in deutschen Kliniken das Undenkbare passiert. Beschnittene und 
infibulierte Frauen, deren Scheideneingang für die Geburt eines Kindes operativ geöffnet 
werden muss, werden auf Wunsch der Frau wohl aber meist unter dem Druck des 
Ehemannes und der Familie, wieder fast komplett zugenäht. Es ist bekannt, dass Frauen in 
Ländern, in denen die weibliche Genitalverstümmelung praktiziert wird, unter enormem 
sozialem Druck stehen, sich der Tradition zu beugen. Sich als Einzelne gegen die Tradition zu 
wehren ist fast unmöglich, wenn die soziale Ausgrenzung nicht riskiert werden soll.  Von einer 
freien Entscheidung der einzelnen Frau für eine komplette Reinfibulation nach der Geburt 
kann also kaum die Rede sein. 
 
In Deutschland sieht die Situation anders aus.  Hier ist das Grundrecht jedes Menschen auf 
körperliche Unversehrtheit unantastbar. Medizinische Regel ist auch, dass nichts getan 
werden darf, was dem Patienten schadet.  Deshalb sollten die Ärzte in deutschen Kliniken die 
Betroffenen über mögliche gesundheitliche Komplikationen einer Reinfibulation, 
beispielsweise bei einer erneuten Geburt, hinweisen und auch darauf, dass in Deutschland 
diese Praktiken unter Strafe stehen. 
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(I)NTACT Spendenkonto:  712 000  Saarbrücken,  BLZ 590 501 01 

Wir freuen uns, wenn Sie auf unser Spendenkonto hinweisen! 
Gerne übersenden wir Ihnen den Text auch per E-Mail. 


